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-PRlsIlENTENKONFERENZ 
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I?E� L�NDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
OSTERREICHS -" 

Rn das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 
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Datum: 2 7. 0 ;(�. 1992 
. SO. Okt. 1992 Verteilt ........ ....................... ......... ............ .......... . 
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Wien, am 20. 10. 1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

R-1092/R/l1i 

Betreff: Fleischuntersuchungsgesetz-NoveLle: 
EWR-Rnpassung. 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern 

Österreichs übermittelt in der Rnlage 25 Exemplare 

ihrer StelLungnahme zu dem im Betrerr genannten 

Entwurr. 

25 BeiLagen 

Für den GeneraLsekretär: 

.� iGJ 
V 

1014 Wien. Löwelstraße 12, Po,tfach 1 24, Telefon 53 441, Telefax 53441·328. 53441·510, Fernschreiber 13/5451 

Durchwahl : 

514 
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/PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 

Bundesministerium für 

Gesundheit.; Sport und 

Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 

1031 Wien 

R b s e h r  i f t 

Wien., am 20.10.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

R-l092/R/t1i 

Betreff: Fleischuntersuchungsgesetz-Novelle; 
EWR-Rnpassung. 

DurchwahL : 

514 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern oster-

reichs beehrt sich.; dem Bundesministerium fOr GesundheitJ 

Sport und Konsumentenschutz zu dem im Betreff genannten 

Entwurf folgende SteLLungnahme bekanntzugeben: 

Eingangs stellt die Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­

kammern kritisch fest..! daß ihr der Entwurf im Rahmen des 

regulären Begutachtungsverfahrens nicht zugegangen ist. Erst 

Ober Intervention nach Kenntniserhalt des eingeLeiteten 

Begutachtungsverfahrens wurde der Präsidentenkonferenz der 

Entwurf - naturgemäß mit einer sehr kurzen Frist - zur Rbgabe 

einer Stellungnahme Obermittelt. 

Die Präsidentenkonferenz behäLt sich daher wegen des kurzen 

Begutachtungszeitraumes und der Wichtigkeit der Novelle fOr 

die Landwirtschaft ausdrUcklieh eine Ergänzung ihrer 

Stellungnahme vor. 

1111-1 Wien. Ui\\Chtraik 12. P"'tfach I �-I. Tl'idon 53 -1-11. Telefax 5:,'·+-11.:;2:-:. �34-l1·:; 10. Fcnb.hrcih'.'f I '/,i45 I 
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Zu § 1: 

Die schon bisher unterschiedLiche Textierung in Abs. 1 und 2, 

nämLich einerseits " wenn das FLeisch zum Genul3 rOr Menschen 

verwendet werden soLL " und andererseits " wenn das FLeisch 

zum Genul3 rOr Menschen in Verkehr oebracht werden soLL" 

soLL anLäl3Lich dieser NoveLLierung vereinheitLicht werden. 

Di e in Abs. 6 res tges teL L te Lei tL i ni eJ dal3 grundsä t zL ich 

aLLe 5chLachttiere der 5chLachttier- und FLeischuntersuchung 

unterLiegen/ wird abgeLehnt/ da sich damit etwa im Bereich 

der GerLOgeLschLachtung unOberwindLiche ProbLeme ergäben. 

Das bisherige 5ystem einer stichprobenweisen Untersuchung 

war so wohL dem 5chlachtrhythmus aLs auch den tatsächlichen 

veterinären Gegebenheiten wesentLich angepal3ter . 

Für den Begr i f1 "wi e flaus tiere gehaL tenes Schal en wi L d 

(Zucht wildJ" soLLte der ursprtJnglich verwendete Begrirr 

"Schal enwi L d aus FL eischprodukti onsga t tern" ver wende t Iv'er­

den. 

Die in Abs. 9 Z 1 ver wendete For-muLierung "die Bescharrenheit 

von zur Schl ach tung bes t immten Ti eren sowie di e Errorder-­

nisse zur ErzieLung einer soLchen Bescharrenhei t "  Iv'ird 

abgeLehnt bzw. bedarr dringend einer näheren Erläuterung. 

Es ist kaum vorsteLLbarJ dal3 der Bundesminister rOr Gesund­

hei t / 5port und Konsumentenschutz durch Verordnung Eingri t-re 

in BeLange der Tierhaltung oder Tierzucht vornimmt. 

Zu § 17: 

Die in Abs. 1 restgelegten Kontrolluntersuchungen in - durch­

aus auch bäuerlichen - Betrieben/ in denen Tiere zur 

FLeischge winnung gehalten werdenJ in GerlOgel - Elterntier­

betrieben und in BrOtereien ist in dieser Form sehr proble­

matisch. Diese Maßnahme ist eine Aktivität der alLgemeinen 

Veterinärhygiene mit prophylaktischer Wirkung. Die Kosten 

rür derartige Kontrolluntersuchungen sind daher als allge­

meine Veterinärkosten anzusehen lInd kdnnen keinesraLls 

in Zusammenhang mit dem FLeisChunterSUChungsgesetz dem 

bäuerLichen Betrieb angeLastet werden. Die Präsidentenkon­

rerenz cJer Land wirtschartskammern spricht sich vehement 
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gegen eine KostenüberwäLzung für diese Kontrollaufgaben 

auf bäuerLiche Betriebe aus. 

Zu § 20: 

Die in Rbs.3 vorgesehene BestimmungJ daß nach der NotschLachtung 

der Tierkdrper unverzügLich mit allen TeiLen in einen 

Schlachtbetrieb zu bringen ist und dort einer FLeischunter­

suchung unterzogen werden mußJ erscheint in einer großen 

ZahL von FäLLen undurchführbar. Der iiberwiegende TeiL der 

Schlachtbetriebe ist an SamstagenJ Sonntagen und Feiertagen 

nicht zugängLich und es sind daher NotschLachtungen an 

derartigen Tagen nicht unterzubringen. Da Notschlachtungen 

ohnedies einer Fleischuntersuchung zu unterziehen sind 

und es eine ausreichende Zahl von qualifizierten Fleischun­

tersuchern gibtJ miißte es geniigenJ Vorsorge zu treffenJ daß 

die notgeschlachteten Tierkdrper in entsprechend vorhandenen 

anderen EinrichtungenJ die nicht einem Schlachtbetrieb 

zuzuordnen sindJ ebenfalls untergebracht werden kdnnen. 

Zu § 27: 

In Rbs.2 Z 2 4. Zeile muß es wohl richtig heißen "Befähi­

gunq " s tat t "Befähigkei t ". 

Zu § 28: 

BezügLich der Verwendbarkeit des FLeisches ist der Begriff 

"minderwertiges Fleisch" nicht mehr vorhanden. Das bedeutetJ 

daß eine VerwertungsmdgLichkeit von minderwertigem FLeisch 

über die sogenannte "Freibank" nicht mehr mdgLich sein soll 

Diesbezüglich muß geprüft werdenJ wie eine aLternative -

ES-konforme - Verwertungsschiene aussehen kdnnte. 

Zu § 35: 

Rus Rbs. 1 geht hervorJ daß Fleisch aus Notschlachtungen 

grundsätzlich einer Verkehrsbeschränkung unterworfen wird. 

Da jedoch bei einer sehr großen Rnzahl von Notschlachtungen 

die TaugLichkeit des Fleisches in keiner Weise beeinträch­

tigt istJ Lehnt die Präsidentenkonferenz diese Formulierung 
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ab. Rls Beispiel sei angerUhrtJ daß ein RindJ welches sich 

einen Fuß brichtJ höchstens mit einem geringen Teil der 

gesamten Fleischmenge einer Verkehrsbeschrdnkung unterworren 

werden mUßte/ da die Ubrigen nicht unmittelbar betrorrenen 

Fleischstellen als völlig tauglich zu kennzeichnen sind. 

Zu § -47: 

Grundsdtzlich wird angeregtJ hinsichtlich der EG - Konrormitdt 

auch zu UberprUrenJ inwieweit - wie in manchen EG-Ldndern 

- die Kosten der Fleischuntersuchung von der örrentlichen 

Hand tJbernommen werden können. Ruch .i s t zu /Jeäenken, daß 

in jenen BundesldndernJ etwa NiederdsterreichJ in denen es 

keine Fleischausgleichskasse gibtJ die Installierung einer 

solchen errorderlich sein dUrrteJ um die sich aus diesem 

Bundesgesetz ergebenden sonstigen Untersuchungen unä Kon­

trollen sowie die Kosten der Fortbildung der FLeischunter­

suchungsorgane abäecken zu können. Durch die Errichtung 

dieser Fleischausgleichskasse könnten zusdtzLiche Kosten 

aurlauren. 

In Rbs.2 sollte so wie bisher der Bezug zur Rrt der TiereJ 

welche kontrolliert werden/ hergesteLlt weräen. 

Im bisherigen Rbs. 5 ist das Rnhörungsrecht der gesetzLichen 

Interessensvertretungen restgeschrieben. Rur diese Nit­

sprachemöglichkeit kann nicht verzichtet werdenJ da auch 

beim Kos tendeckungspr.inzip ein gewisser Spi eL raum ort-en 

bleibt. 

Das Prds.idium äes Nationalrates w.irä von äieser Stellung­

nahme äurch Ubersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis ge­

setzt. 

Der Prds iden t : 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretdr: 

gez. Dipl. Ing. Dr.Fahrnberger 
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